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Die Gutachterkommission
hat häufig Sachverhalte zu
beurteilen, bei denen eine

Hordentorsion vermeidbar zu spät
erkannt und behandelt wurde, so
dass der Behandlungsfehler zum
Verlust des Hodens führte. Bei der
Hodentorsion kommt es zur sponta-
nen Drehung von Hoden und Ne-
benhoden um die Längsachse des
Samenstranges, weshalb die selte-
ner gewählte, im angelsächsischen
Sprachraum jedoch übliche Be-
zeichnung Samenstrangtorsion die
Erkrankung zutreffender kenn-
zeichnet.

Die Torsion wird durch eine
krampfartige Kontraktion der Mus-
keln des Samenstranges ausgelöst.
Die Folge ist eine Durchblutungs-
störung von Hoden und Nebenho-
den. Das Leitsymptom der Hoden-
torsion ist der plötzlich – oft in den
frühen Morgenstunden – einsetzen-
de, sich langsam steigernde Schmerz
im Hoden oder Nebenhoden, der al-
lerdings in manchen Fällen zunächst
im Bauchraum, in der Leisten- oder
Nierenregion verspürt wird und erst
später den Hoden einbezieht.

Gelegentlich bietet eine Hoden-
torsion daher differenzialdiagnosti-
sche Probleme, wenn bei einer Ab-
klärung von Bauchschmerzen – ins-
besondere bei Jugendlichen – eine
akute Erkrankung des Hodens bei
den Überlegungen des Arztes un-
berücksichtigt bleibt. Der Verdacht

auf eine Torsion ergibt sich aus den
symptomatischen Schmerzen und
dem Befund eines druckschmerz-
haften, oft zunächst nicht vergrößer-
ten Hodens oder Nebenhodens.

Zeitfenster von vier bis acht Stunden

Für die Diagnose ist auch die sorg-
fältige Erhebung der Vorgeschichte
von Bedeutung. Ultraschalluntersu-
chung und Messung der Hoden-
durchblutung mittels einer Doppler-
Sonographie können die Diagnose
stützen, ergeben aber nicht immer ty-
pische Befunde. Dies gilt auch für das
sogenannte Prehn’sche Zeichen mit
einer Schmerzverstärkung beim An-
heben des Hodensackes.

Bei früher Diagnosestellung und
noch unvollständiger Torsion ist
manchmal eine manuelle Rückdre-
hung des Hodens möglich. In der
Regel ist jedoch bei dem Verdacht
auf eine akute Torsion die operative
Freilegung des Hodens mit Retor-
quierung  und Fixation des Hodens
in den ersten vier bis höchstens acht
Stunden nach dem Auftreten der
ersten Symptome erforderlich, um
einen totalen Infarkt des Hodens
und damit den Verlust seiner Funk-
tion zu vermeiden.

Auch nach dem genannten Zeit-
raum ist eine Freilegung so rasch
wie möglich vorzunehmen, da die
Torsion des Samenstrangs mögli-
cherweise unvollständig sein und

nur eine teilweise Strangulation der
Blutgefäße bewirkt haben kann.

Unter diesen Umständen kann
die mit der hämorrhagischen (statt
ischämischen) Infarzierung des Ho-
dens vorhandene Schädigung auch
noch bis zu 24 Stunden reversibel
oder zum Teil reversibel sein.

Der Sachverhalt

Hierzu die Darstellung eines kürz-
lich beurteilten Falles. Aus den Kran-
kenunterlagen der beschuldigten
Ärzte und Kliniken sowie dem patho-
logischen Untersuchungsbefund er-
gab sich folgender Sachverhalt:

Bei dem knapp 16-jährigen Pati-
enten zeigten sich morgens erste
Symptome: Schmerzen im linken
Unterbauch krampfartigen Charak-
ters, Übelkeit, Erbrechen, Schweiß-
ausbruch, Schwindel. Gegen 13.15
Uhr notfallmäßige Untersuchung in
der chirurgischen Ambulanz des be-
schuldigten Krankenhauses. Nach
den Aufzeichnungen des untersu-
chenden Assistenzarztes waren bei-
de Hoden „unauffällig“. Mit der
Verdachtsdiagnose „Gastroenteri-
tis“ erfolgte die stationäre Aufnah-
me. Die anschließende Ultraschall-
untersuchung ergab an den Bauch-
organen „regelrechte Verhältnisse“.
Gegen 16 Uhr „Spasmolyse“.

Am nächsten Morgen (7.20 Uhr)
zunehmende Schmerzen, die bereits
in der Nacht begonnen hatten. Kei-
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ne Schwellung des Hodens, wohl
steinharter Knoten am unteren lin-
ken Hodenpol ohne Druckschmerz,
im Übrigen geringer Druckschmerz.
Untersuchungsbefund „wie bei Ne-
benhodenzyste“. Fragestellung in
der Dokumentation: „Zyste, Torsi-
on oder Tumor“.

Zur Klärung dieser Frage erfolgt
gegen 9 Uhr Vorstellung bei einem
niedergelassenen Urologen, der fol-
gende Befunde vermerkte: „Derber
linker wenig druckdolenter Hoden
mit prallelastischer Resistenz am
unteren und oberen Pol.“ Die Ul-
traschalluntersuchung des linken
Hodens ergab ein aufgelockertes
Parenchym, kaudal mit einer zysti-
schen Raumforderung. Der linke
Hoden ohne Pulse. Der Urologe
nahm dann eine Ausscheidungsuro-
graphie vor, die normale Ergebnisse
zeigte. Gegen 11.30 Uhr veranlasste
er mit der Diagnose „Hodentorsi-
on“ die Überweisung in eine Urolo-
gische Klinik, die er zu diesem Zeit-
punkt entsprechend unterrichtete.
Der Patient wurde dort zwischen 12
Uhr und 13 Uhr als „Notfall mit der
Diagnose einer Hodentorsion“ auf-
genommen. Die Operation erfolgte
gegen 16 Uhr mit Entfernung des
nicht mehr durchbluteten linken
Hodens. Der Chefarzt der Urologi-
schen Klinik führte als Grund für
die Verzögerung der Operation an,
ein Anästhesist habe nicht eher mit-
wirken können.

Gutachtliche Beurteilung

Die Gutachterkommission beur-
teilte den Sachverhalt auf der
Grundlage eines urologischen
Fachsachverständigen-Gutachtens
im Wesentlichen wie folgt:

Die bei dem Patienten am Vorta-
ge aufgetretenen Bauchbeschwer-

den und sonstigen Krankheitser-
scheinungen waren erste Symptome
einer Hodentorsion, die allerdings
noch nicht vollständig oder nur
vorübergehend war. Das haben die
Untersuchungen des ersten Tages
ergeben. Der Hoden fühlte sich nor-
mal an; die Beschwerden waren
noch auf den Bauchraum projiziert.

Die komplette Verdrehung des
linken Hodens wird mit überwiegen-
der Wahrscheinlichkeit in den
frühen Morgenstunden des nächsten
Tages eingetreten sein. Das folgt aus
den dokumentierten Beschwerden,
insbesondere dem um 7.20 Uhr er-
hobenen Tastbefund und dem späte-
ren pathologischen Untersuchungs-
ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt be-
stand Anlass zu sofortigem Handeln.
Entweder hatte die Operation in der
chirurgischen Abteilung oder nach
Überweisung in einer Urologischen
Klinik zu erfolgen.

Stattdessen wurde der Patient ei-
ner urologischen Fachpraxis vorge-
stellt, was allein schon einen Zeit-
verlust bedeutete. Der Facharzt
fand sichere Anhaltspunkte für die
Diagnose einer Hodentorsion: Der-
ber wenig druckdolenter linker Ho-
den, ohne Pulsation. Da die Ultra-
schalluntersuchung der Nieren bei-
derseits keinen Aufstau zeigte, war

die zusätzlich vorgenommene Aus-
scheidungsurographie mit Darstel-
lung der Nieren und der ableiten-
den Harnwege überflüssig und
brachte eine weitere unnötige Ver-
zögerung. Erst nach dieser Untersu-
chung nahm der Urologe mit seiner
zutreffenden Diagnose telefoni-
schen Kontakt zu einer Urologi-
schen Klinik auf, wo der Patient zu
einem Zeitpunkt eintraf, der nach
dem späteren pathologischen Be-
fund bei sofortiger Operation zur
Erhaltung des Hodens noch ausge-
reicht hätte. In der Klinik wurde un-
geachtet der gebotenen Dringlich-
keit die operative Behandlung erst
mit vermeidbarer mehrstündiger
Verzögerung vorgenommen. Dieses
Versäumnis führte zum endgültigen
Verlust des linken Hodens.

Zum Hinweis der Klinik auf das
Fehlen eines Anästhesisten bemerk-
te die Kommission, die Klinik habe
schon gegen 11.30 Uhr von der Not-
wendigkeit einer Sofortoperation
erfahren und damit rechtzeitig die
Mitwirkung eines Anästhesisten si-
cherstellen können. Für Notopera-
tionen müsste stets ein solcher Arzt
in Bereitschaft sein. Falls tatsächlich
wegen außergewöhnlicher Umstän-
de ein Anästhesist nicht zur Verfü-
gung gestanden hätte, wäre es
Pflicht der Klinik gewesen, den Pati-
enten sofort in einer anderen Urolo-
gischen Klinik oder Chirurgischen
Klinik aufnehmen zu lassen.

In Übereinstimmung mit dem
urologischen Fachsachverständigen
kam damit die Gutachterkommissi-
on zu dem Ergebnis, dass vorwerfba-
re Behandlungsfehler der zuerst be-
handelnden Chirurgischen Klinik,
sodann des niedergelassenen Urolo-
gen und schließlich der Urologi-
schen Klinik festzustellen waren.
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Ergänzend zum Thema 
Da die Beschwerden, die auf eine akute Hodentorsion hindeuten, häufiger am frühen
Morgen auftreten, gehört die rechtzeitige zutreffende Beurteilung dieser Symptomatik zu
den Aufgaben, die vor allem auch im Notfalldienst von Ärzten aller Fachrichtungen wahr-
zunehmen sind. Von der Gutachterkommission mussten bisher in 36 der 4.747 Verfah-
ren  mit  vorwerfbaren Behandlungsfehlern vermeidbare Diagnosemängel festgestellt
werden, die meist zum Verlust des betroffenen Hodens führten. Diese Behandlungsfeh-
ler betrafen – unter Berücksichtigung von Fällen, in denen mehrere Fachgebiete beteiligt
waren – Chirurgen (19-mal), Urologen (13-mal), Allgemeinmediziner (6-mal), Pädiater 
(2-mal),  Internisten (1-mal) und Gynäkologen (3-mal). 

Zur Reihe „Aus der Arbeit der Gutachterkommission 
für ärztliche Behandlungsfehler bei der Ärztekammer
Nordrhein“ 
An die Gutachterkommission ist wiederholt die Anregung herangetragen worden, ihre
gutachtlichen Beurteilungen zu veröffentlichen. Der Göttinger Arztrechtler Prof. Dr. H.-L.
Schreiber beispielsweise hat die Auffassung vertreten, die Ergebnisse der Kommissions-
verfahren sollten in regelmäßigen Berichten publiziert und damit für die praktische ärzt-
liche Tätigkeit sowie die Entwicklung von Leitlinien nutzbar gemacht werden (siehe auch
Rheinisches Ärzteblatt Februar 2000, Seite 22).
Eine solche Veröffentlichung kann allerdings nicht durch einfachen (anonymisierten) Ab-
druck der jeweiligen Entscheidung geschehen. Ihre fallbezogene Fassung und die oft um-
fangreichen gutachtlichen Anlagen bedürfen der Konzentration auf die wesentlichen Ein-
zelheiten des Sachverhalts und den maßgeblichen Kern der Beurteilung.
Diese Arbeit leisten nunmehr langjährige Kommissionsmitglieder, die regelmäßig im Rhei-
nischen Ärzteblatt zu bestimmten Themen aktuelle gutachtliche Entscheidungen in knap-
per Zusammenfassung und mit etwaigen statistischen Anmerkungen veröffentlichen.GAK


